
42 Verkehrswesen. Teil I

c) Ortsschnell dien st und Eil-Abholung von g e iv ö li n 1 i c h e n

Briefsendungen.
(Während des Krieges nicht zugelassen.)

Innerhalb Cassels und der eingemeindeten Vororte übernimmt die Postverwaltung — zunächst

versuchsweise — in der Zeit von 6 Uhr morgens bis 10 Uhr abends gewöhnliche Briefsendungen

auf Verlangen bei den Absendern durch besondere Boten abholen und bestellen, sowie eine

etwaige Antwort des Empfängers zurückbringen zu lassen (Ortsschnelldienst) oder ferner Brief
sendungen beim Auflieferer abholen und zur Postbeförderung aufliefern zu lassen (Eilabholung).

Die Ausführung der Aufträge besorgen für den Ortsschnelldienst das Telegraphenamt für
den eigentlichen Stadtbezirk und die Vororte Bettenhausen und Rothenditmold und das Postamt
Cassel-Wilhelmshöhe für die Bezirke Cassel-Wifhelmshöhe, Kirchditmold und Wilhelmshöhe

(Bez. Cassel), für die Eilabholung das Telegraphenamt im eigentlichen Stadtbezirk und die
zuständige Bestellpostanstalt in den eingemeindeten Vororten.

Gl e 1) ii h reu: I. Im Ortsschuelldienst:

Zone I: für einen Gang innerhalb des Gebiets
a) von Cassel-Stadt, Cassel-Bettenhausen, Cassel-Rothenditmold . . 50 Pfg.

b) von Cassel - Wilhelmshöhe, Cassel - Kirchditmold, Wilhelmshöhe

(Bez. Cassel) 50 „

Zone II: für einen Gang von Gebiet a nach Gebiet b oder umgekehrt ... 75 „

Bei gleichzeitiger Abholung und Bestellung mehrerer Sendungen desselben Auftraggebers
tritt für die zweite und die weiteren Sendungen eine Ermäßigung ein. Für eine vom Boten

zurückbringende Antwort des Empfängers werden bei einem Gang innerhalb der Zone 1 25 Pfg.,
der Zone II 40 Pfg. erhoben.

II. Fiir die Eilabholung:

Für eine Sendung 25 Pfg.
Bei mehreren Sendungen für die erste Sendung 25 Pfg. und für jede weitere Sendung 10 Pfg.

Strassenbahnen.

Große Cassel er Straßenbahn.

Bahnlinien.

Nr. 1. Königspl. —Ulmenstr.—Kirchweg—StaatsbahnhofWilhelmshöhe—Wilhelmshöhe.
4 Teilstrecken.

Nr. 2. Bahnhof Cassel — Karthäuserstraße —Neumarkt — StaatsbahnhofWilhelmshöhe —

Wilhelmshöhe. 4 Teilstrecken.

Nr. 3. Bettenhausen —Unterneustädter Kircliplatz —Hedwigstraße — Karthäuserstraße —

Germaniastr. 4 Teilstrecken.

Nr. 4. Bettenhausen — Unterneustädter Kirchplatz — Theater — Karthäuserstraße —

Neumarkt — Kirchditmold — Prinzenquelle. 6 Teilstrecken.

Nr. 5. Holländische Str. — Friedhof — Königsplatz — Karthäuserstraße — Neumarkt —

Staatsbahnhof Wilhelmshöhe — Mulang. 6 Teilstrecken.

Nr. 6. Friedhof — Königsplatz — Karthäuserstraße — Neumarkt. 3 Teilstrecken.

Nr. 7. Rothenditmold — Bahnhof Unterstadt— Königsplatz — Tischbeinstr. — Schönfeld—

Niederzwehren. 5 Teilstrecken.

Nr. 8. Bahnhof Cassel — Königsplatz — Tischbeinstr. — Schönfeld. 3 Teilstrecken.

Nr. 9. Fuldatal — Wolfsanger — Katzensprung — Hedwigstraße — Karthäuserstraße —

Germaniastraße. 5 Teilstrecken.

Jede Teilstrecke kostet 5 Pf., Mindestpreis für einen Fahrschein 10 Pf.

Auf der Linie 1 findet 6-Minutenverkehr, auf den übrigen Linien 12-Minutenverkehr statt.
Taschenfahrpläne sind bei den Schaffnern der Motorwagen für 10 Pfennig zu haben.

Fahr-Bedingungen.

Die Fahrscheine sind nicht übertragbar und gelten nur für die vom Schaffner bezeichnete

Strecke unter einmaligem Umsteigen bei unmittelbarem Wagenwechsel an der vom Schaffner

zu bezeichnenden Haltestelle (Bahnhof Wilhelmshöhe, Neumarkt, Rathaus, Königsplatz, Friedhof,
Germaniastr., Annastr., Bahnhof, Lutherstr., Hedwigstr., Altmarkt, Wolfsanger, Schönfeld, Kirch
ditmold), soweit Platz vorhanden. — Die nicht zum Umsteigen gezeichneten Fahrscheine gelten

nur für die Fahrt in dem Wagen, in welchem dieselben gelöst sind, verlieren also ihre Giltigkeit,
sobald der Fahrgast diesen Wagen verläßt. Unterbrechungen der Fahrt, sowie Umsteigen aus dem
einen in den anderen Wagen eines Zuges sind daher unzulässig.


